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Der 4. Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat nach Anhörung des Generalbun-

desanwalts und des Beschwerdeführers am 22. Juli 2010 gemäß § 349 Abs. 2 

und 4 StPO beschlossen: 

1. Auf die Revision des Angeklagten wird das Urteil des 

Landgerichts Nürnberg-Fürth vom 11. November 2009 

mit den Feststellungen aufgehoben, 

a) soweit der Angeklagte wegen versuchten Mordes in 

Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in drei 

tateinheitlichen Fällen sowie mit gefährlichem Ein-

griff in den Straßenverkehr und mit fahrlässiger 

Trunkenheit im Verkehr verurteilt worden ist; jedoch 

bleiben die Feststellungen zum äußeren Tatge-

schehen und zur Schuldfähigkeit bestehen, 

b) im Rechtsfolgenausspruch. 

2. Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zu neuer Ver-

handlung und Entscheidung, auch über die Kosten des 

Rechtsmittels, an eine andere Jugendkammer des Land-

gerichts zurückverwiesen.  

3. Die weiter gehende Revision wird verworfen.  
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Gründe:

 

Das Landgericht hat den Angeklagten wegen versuchten Mordes in Tat-

einheit mit gefährlicher Körperverletzung in drei tateinheitlichen Fällen sowie mit 

gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr und mit fahrlässiger Trunkenheit im 

Verkehr und wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr zu einer Jugendstrafe 

von sieben Jahren und sechs Monaten verurteilt; außerdem hat es eine Maß-

regelanordnung nach §§ 69, 69a StGB getroffen. Gegen dieses Urteil wendet 

sich der Angeklagte mit seiner Revision, mit der er die Verletzung formellen und 

materiellen Rechts rügt. 

1 

Die Verfahrensrüge ist, wie der Generalbundesanwalt in seiner Antrags-

schrift zutreffend ausgeführt hat, unbegründet. Mit der Sachrüge hat das 

Rechtsmittel in dem aus der Beschlussformel ersichtlichen Umfang Erfolg; im 

Übrigen ist es unbegründet im Sinne des § 349 Abs. 2 StPO. 

2 

1. Die Annahme des Mordmerkmals der niedrigen Beweggründe bezüg-

lich der versuchten Tötung der Zeugin K.     begegnet schon in objektiver Hin-

sicht durchgreifenden rechtlichen Bedenken. 

3 

a) Beweggründe zu einem Tötungsverbrechen sind "niedrig", wenn sie 

nach allgemeiner sittlicher Wertung auf tiefster Stufe stehen und in deutlich wei-

terreichendem Maße als bei einem Totschlag als verwerflich und deshalb als 

besonders verachtenswert erscheinen; die Beurteilung dieser Frage hat auf 

Grund einer Gesamtwürdigung aller äußeren und inneren für die Handlungsan-

triebe des Täters maßgeblichen Faktoren zu erfolgen (st. Rspr.; vgl. BGH, Urteil 

vom 2. Dezember 1987 - 2 StR 559/87, BGHSt 35, 116, 127; Beschluss vom 

21. Dezember 2000 - 4 StR 499/00, StV 2001, 571). 

4 
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b) Das Landgericht begründet die Annahme, der Angeklagte habe die 

Zeugin K.       aus niedrigen Beweggründen töten wollen, damit, dass der Ange-

klagte in erster Linie aus krankhaft übersteigerter Eifersucht gehandelt habe. Er 

habe die Zeugin "als ihm gehörend, als sein Eigentum und damit lediglich als 

Objekt" betrachtet, "das er bestrafen und lieber tot sehen wollte, als zuzulassen, 

dass sie ihn noch einmal verließ" (UA 82, 83). 

5 

Das Landgericht hat dabei nicht bedacht, dass Gefühlsregungen wie Ei-

fersucht, aber auch Rache, Wut und Hass nach ständiger Rechtsprechung nur 

dann als niedrige Beweggründe in Betracht kommen, wenn sie ihrerseits auf 

niedrigen Beweggründen beruhen, was am ehesten der Fall ist, wenn diese Ge-

fühlsregungen jeglichen nachvollziehbaren Grund entbehren (vgl. BGH, Urteil 

vom 6. März 1992 - 2 StR 551/91, BGHR § 211 Abs. 2 niedrige Beweggründe 

22; Beschluss vom 21. Dezember 2000 - 4 StR 499/00 aaO, jeweils m.w.N.; vgl. 

auch Fischer StGB 57. Aufl. § 211 Rn. 19 m.w.N.). 

6 

Die vom Landgericht zum Verhalten der Zeugin K.     gegenüber dem 

Angeklagten getroffenen Feststellungen rechtfertigen die Bewertung der Eifer-

sucht als "krankhaft übersteigert" nicht, denn danach bestand für den Angeklag-

ten mehrfach begründeter Anlass zur Eifersucht, weil die Zeugin Kontakte zu 

anderen Männern suchte und sich zweimal wegen einer neuen Bekanntschaft 

kurzzeitig vom Angeklagten getrennt hatte. Auch während des der Tat vorange-

gangenen Diskothekenbesuchs, für dessen Kosten - wie stets - der Angeklagte 

aufkam, flirtete sie intensiv mit dem Zeugen R.     , außerdem verursachte sie 

eine ungewöhnlich hohe Zeche, die nahezu zwei Fünftel des monatlichen Ein-

kommens des Angeklagten betrug. Im Rahmen der Strafzumessung bezeichnet 

das Landgericht die Empörung des Angeklagten über das Verhalten seiner Ver-

lobten als nachvollziehbar und hält dem zur Tatzeit alkoholisierten Angeklagten 

7 
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zugute, dass dieser sich in einer in gewisser Weise sogar noch verständlichen 

Aufwallung von Jähzorn, Enttäuschung, Wut aber auch Angst davor, verlassen 

zu werden, zur Tat entschlossen habe. 

Diese Erwägungen hätte das Landgericht auch in die Prüfung des 

Mordmerkmals der niedrigen Beweggründe einbeziehen müssen. Dies wird der 

neue Tatrichter nachzuholen haben. 

8 

2. Die Verurteilung des Angeklagten wegen versuchten Mordes zum 

Nachteil des Zeugen R.   hat keinen Bestand, weil die Verneinung eines straf-

befreienden Rücktritts durch das Landgericht rechtlicher Prüfung nicht stand-

hält. 

9 

a) Nach den rechtsfehlerfrei getroffenen Feststellungen fuhr der Ange-

klagte seine damalige Verlobte, die Zeugin K.     , die nach einem gemeinsamen 

Diskothekenbesuch infolge einer Kreislaufschwäche auf einem Parkplatzgelän-

de lag, sowie die Zeugen S.               und R.       , die ihr helfen wollten und ne-

ben ihr knieten, mit seinem Kastenwagen vorsätzlich an, wobei er schwere, 

auch tödliche Verletzungen der drei Personen in Kauf nahm. Die Zeugen 

K.            und S.             wurden von dem Fahrzeug überrollt und erlitten schwe-

re Verletzungen, der Zeuge R.   wurde lediglich "streifend am Arm" erfasst und 

nur geringfügig verletzt. Bevor sich der Angeklagte vom Tatort entfernte, be-

trachtete er die beiden Schwerverletzten. Er unternahm weder einen weiteren 

Angriff noch sorgte er für ärztliche Hilfe. 

10 

Zur Frage eines strafbefreienden Rücktritts hat das Landgericht ausge-

führt, dass es aus der Sicht des Angeklagten nicht nötig gewesen sei, seinen 

Opfern weitere Verletzungen beizubringen, "da N.     K.     bereits offenbar 

11 
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schwer verletzt und vor Schmerzen laut schreiend auf dem Boden lag und er 

also sein Ziel, N.        K.      für ihr Verhalten ihm gegenüber zu bestrafen, schon 

erreicht hatte. Die Frage eines etwaigen Rücktritts stellt sich damit nicht, der 

Tötungsversuch war bereits beendet" (UA 83). 

b) Dies hält, soweit es die Tat zum Nachteil des Zeugen R.   betrifft, 

rechtlicher Prüfung nicht stand, weil die Urteilsfeststellungen nicht belegen, 

dass insoweit ein beendeter Versuch vorlag. 

12 

aa) Für die Abgrenzung des beendeten vom unbeendeten Versuch 

kommt es nach ständiger Rechtsprechung darauf an, ob der Täter nach der 

letzten von ihm konkret vorgenommenen Ausführungshandlung den Eintritt des 

tatbestandsmäßigen Erfolges für möglich hält (sog. Rücktrittshorizont; vgl. auch 

BGH, Urteil vom 3. Dezember 1982 - 2 StR 550/82, BGHSt 31, 170, 175; Urteil 

vom 22. August 1985 - 4 StR 326/85, BGHSt 33, 295, 299; Beschluss vom 

19. Mai 1993 - GSSt 1/93, BGHSt 39, 221, 227) oder sich keine Gedanken dar-

über macht, ob sein bisheriges Verhalten ausreicht, um den Erfolg herbeizufüh-

ren (vgl. BGH, Urteil vom 2. November 1994 - 2 StR 449/94, BGHSt 40, 304). 

13 

Hält er den Erfolgseintritt für möglich, so ist der Versuch beendet. In die-

sem Fall setzt ein strafbefreiender Rücktritt voraus, dass der Täter den Er-

folgseintritt durch eigene Tätigkeit verhindert oder sich, wenn der Erfolg ohne 

sein Zutun ausbleibt, darum bemüht. 

14 

Rechnet der Täter dagegen nach der letzten Ausführungshandlung 

(noch) nicht mit dem Eintritt des tatbestandlichen Erfolges, so ist der Versuch 

unbeendet, wenn die Vollendung aus Sicht des Täters noch möglich war. In 

diesem Fall genügt das bloße Aufgeben weiterer Tatausführung, um die straf-

15 
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befreiende Wirkung des Rücktritts zu erlangen. Dies gilt auch dann, wenn der 

Täter von weiteren Handlungen absieht, weil er sein außertatbestandsmäßiges 

Handlungsziel erreicht hat. 

bb) Dafür, dass der Angeklagte den Tod des Zeugen R.  , der von dem 

Fahrzeug nicht wie die anderen Geschädigten überrollt, sondern nur am Arm 

leicht erfasst worden ist, für möglich hielt, ergeben sich aus den Urteilsgründen 

keine hinreichenden Anhaltspunkte. 

16 

Das Urteil verhält sich zwar nicht ausdrücklich dazu, wo sich dieser Zeu-

ge befand, als der Angeklagte die beiden Schwerverletzten betrachtete und ob 

der Angeklagte dessen vergleichsweise geringe Verletzungen bemerkte. Dem 

Zusammenhang der Urteilsgründe ist aber zu entnehmen, dass der Angeklagte 

sowohl im Augenblick des Überrollens als auch beim Anblick der beiden 

Schwerverletzten erkannte, dass er nur zwei und nicht drei Personen überfah-

ren hat. Entsprechend äußerte er sich zudem unmittelbar nach der Tat gegen-

über seinen Eltern (UA 29). 

17 

cc) Der Senat vermag nicht sicher auszuschließen, dass sich in einer 

neuen Hauptverhandlung weitere Feststellungen treffen lassen, die der Annah-

me eines strafbefreienden Rücktritts entgegenstehen könnten. Deshalb sieht er 

von einer eigenen Entscheidung in der Sache, wie sie vom Generalbundesan-

walt angeregt wurde, ab. 

18 
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3. Hinsichtlich der versuchten Tötungsdelikte zum Nachteil der Zeugen 

K.         und S.                ist das Landgericht dagegen zu Recht von einem be-

endeten Versuch ausgegangen. Die getroffenen Feststellungen belegen, dass 

der Angeklagte nach dem Überfahren dieser beiden Opfer deren Tod für mög-

lich hielt. Er hat beide mit einem relativ schweren Fahrzeug und einer Anstoß-

geschwindigkeit von etwa 30 km/h überrollt, wodurch ein deutlicher Ruck in der 

Fahrbewegung und sogar ein Querversatz des Fahrzeugs ausgelöst wurden. 

Nachdem er sein Fahrzeug angehalten hatte, erkannte er an dem Zustand der 

beiden Geschädigten, dass diese offenbar erheblich verletzt waren. Vor dem 

Hintergrund der vom Angeklagten wahrgenommenen Auswirkungen seiner äu-

ßerst gefährlichen Vorgehensweise ist die Schlussfolgerung des Landgerichts, 

der Angeklagte habe mit tödlichen Verletzungen der Zeugen K.         und 

S.         gerechnet, nicht zu beanstanden. 

19 

Da der Angeklagte keine Bemühungen unternommen hat, den Er-

folgseintritt zu verhindern, hat das Landgericht einen strafbefreienden Rücktritt 

insoweit im Ergebnis zu Recht abgelehnt. Die zum Teil missverständlichen For-

mulierungen in den Ausführungen zum Rücktritt stehen dem nicht entgegen. 

20 

4. Die festgestellten Rechtsfehler zwingen zur Aufhebung der - für sich 

genommen rechtsfehlerfrei festgestellten - tateinheitlich mit den beiden Mord-

versuchen begangenen Taten (vgl. BGH, Urteil vom 20. Februar 1997 - 4 StR 

642/96, BGHR StPO § 353 Aufhebung 1). 

21 

5. Die Feststellungen zum äußeren Tatgeschehen und zur Schuldfähig-

keit können aufrechterhalten werden, weil sie rechtsfehlerfrei getroffen sind. 

Ergänzende Tatsachenfeststellungen, die hierzu nicht in Widerspruch stehen, 

sind möglich. 

22 
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6. Der neue Tatrichter wird auch zu prüfen haben, ob hinsichtlich des 

versuchten Tötungsdelikts zum Nachteil der Zeugin K.       das Mordmerkmal 

der Heimtücke in Betracht kommt, das dem Angeklagten in der unverändert zur 

Hauptverhandlung zugelassenen Anklage auch hinsichtlich dieser Geschädig-

ten zur Last gelegt worden war. Zwar war die Zeugin K.     selbst nicht auf 

Grund ihrer Arglosigkeit wehrlos, sondern infolge der erlittenen Kreislaufschwä-

che. Das Mordmerkmal der Heimtücke kann, worauf der Generalbundesanwalt 

in seiner Antragsschrift, auf die der Senat insoweit Bezug nimmt, hingewiesen 

hat, auch dadurch erfüllt sein, dass ein Täter die Arglosigkeit einer schutzberei-

ten Person zur Tatausführung ausnutzt (vgl. BGH, Beschluss vom 29. April 

1997 - 4 StR 158/97, BGHR StGB § 211 Abs. 2 Heimtücke 24 m.w.N.). 

23 

Ernemann                        Solin-Stojanović                       Ri'inBGH Roggenbuck 
                                                                                         befindet sich im Urlaub 
                                                                                         und ist daher gehindert 
                                                                                         zu unterschreiben. 
 
                                                                                                  Ernemann 
RiBGH Dr. Mutzbauer 
befindet sich im Urlaub 
und ist daher gehindert 
zu unterschreiben. 
 
         Ernemann                                                    Bender 
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


